
Rechtlicher Hinweis:

Alle Bauleitpläne dienen zu Informationszwecken und sind kein amtlicher Nachweis!

Planungsrechtliche Auskünfte können nur nach den Originalplänen erteilt  werden.

Die Daten werden mit der zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlichen Sorgfalt geführt. 

Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Daten übernommen.

Festgestellte Datenfehler sollten möglichst dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt mitgeteilt werden. 

Die Weitergabe der Daten oder eines daraus erstellten Produktes bzw. die Einspeisung in Informationsnetze

bedarf einer gesonderten Genehmigung.
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LEGENDE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Festsetzungen

Nutzungsschablone

Baugebiet

Grundflächenzahl
Baumassenzahl

Geschossflächenzahl

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)  

Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.2, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze 
Baulinie 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Tagesöffnung Bergbau

Flächen für Versorgungsanlagen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Sonstige Stromversorgungsleitung / Fernheizleitung - unterirdisch -

geplantes Gebäude  - Sportinstitut -

Nachrichtliche Übernahmen

Kennzeichnungen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

mit der Zweckbestimmung:   - Elektrizität -

Grundflächenzahl  (GRZ)

mit der Zweckbestimmung:     - Parkanlage -

mit der Zweckbestimmung:     - Fuß- und Radweg -

Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgegangen ist und

Bestandsgebäude 

(siehe textliche Festsetzung Nr. 4)

2586/5702/113/TÖB

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen gegen Einwirkungen des 

Darstellungen ohne Normcharakter

Höhenbezugspunkt für Festsetzungen

GFL 1

siehe textliche Festsetzung Nr. 5.1 und 8.3

149,00 m ü. NHN

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs,
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf

mit der Zweckbestimmung:   - Schule -

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Festsetzungen nach § 9 BauGB

früheren Bergbaus erforderlich werden können (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

Kampfmittelfunde

Sollte bei Veränderungen der Erdoberfläche der Verdacht auf Kampfmittelfunde aufkommen, sind die
vorgesehenen Bauvorhaben nur mit besonderer Vorsicht weiterzuführen, da das Vorhandensein von Kampfmitteln
nie völlig ausgeschlossen werden kann.
Weist der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände festgestellt,
sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst über die Feuerwehr bzw.
über die Polizei zu verständigen.

HINWEISE

Ausgasungen aus dem Karbongebirge
Im Bereich des Plangebietes befinden sich Bergbauschächte.
Grundsätzlich muss im Bereich der Tagesöffnungen aller verlassenen Schächte des Steinkohlenbergbaus mit
Methan(CH4)-Zuströmungen gerechnet werden. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung für
Bergbau und Energie, werden aufgrund der meist diffus auftretenden Gaszuströmungen bei Neubauvorhaben und
bei Tiefbaumaßnahmen Vorsorgemaßnahmen erforderlich, die durch einen Sachverständigen zu konzipieren sind.
Da es zur bautechnischen Beherrschung von Methanaustritten bislang keine technischen Normen oder
einheitliche Ausführungsrichtlinien gibt, bieten das für die Ausführung von Gasflächendrainagen entwickelte
„Handbuch Methangas" der Stadt Dortmund und das „Handbuch zur bautechnische  Beherrschung von
Methanaustritten mittels Geotextilien" der TFH Georg Agricola in Bochum technische Lösungen an. Hinsichtlich
der Ausgasungs- und Standsicherheitssituation des Schachtes sowie bezüglich des für den Schacht
verantwortlichen Bergwerkseigentümers, mit dem die baulichen Maßnahmen abzustimmen sind, sollte in jedem
Fall mit der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung für Bergbau und Energie, Goebenstraße 25 in 44135 Dortmund,
Kontakt  aufgenommen werden.

Bodendenkmäler

Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich Hinweise auf alte Schachtanlagen bzw. Luftschutzstollen. Sollten
in diesen Bereichen Erdarbeiten stattfinden oder bei solchen alte Anlagen angetroffen werden, ist dies der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 0 27 61/93 75 0; Fax: 0 27 61/24 66) mitzuteilen.
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h., Mauern, alte
Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und/oder der
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 0 27 61/93 75 0; Fax: 0 27 61/24 66) unverzüglich
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15
und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der
Landschaftsverband Westfalen- Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Neubau Sportinstitut
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund beabsichtigt die Errichtung eines Ersatzneubaus
"Sportwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum" im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 286 d. Im Laufe
des Verfahrens wurde vom Bauherren BLB NRW das Projekt weiter konkretisiert und die Unterlagen zum
Planstand Genehmigungsplanung (Zustimmungsantrag) erstellt. Die Lage des Neubaus Sportwissenschaft der
Ruhr-Universität Bochum im räumlichen Bezug zu den bereits vorhandenen und geplanten Maßnahmen wird
daher nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen.

KENNZEICHNUNGEN

Bergbau
Das Plangebiet hat bergbaulichen Einwirkungen unterlegen. Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle
verliehenen Bergwerksfeld "Prinzregent" und über dem auf Erdwärme erteilten Erlaubnisfeld "Prometheus (RUB)".
Eigentümerin des Bergwerksfeldes "Prinzregent" ist die E.ON AG, Bruchstraße 5c in 45883 Gelsenkirchen.
Inhaberin der Erlaubnis "Prometheus (RUB)" ist die Ruhruniversität Bochum, Universitätsstraße 150 in 44780
Bochum. Bei Bebauung der Flächen können besondere Vorkehrungen gegen Einwirkungen des früheren
Bergbaus erforderlich werden.
Nach den vorhandenen Grubenbildern hat im Bereich des Plangebietes Gewinnung von Steinkohle im tiefen-,
oberflächennahen- und tagesnahen Bereich stattgefunden. Geführt wurden die Abbaue durch das bereits 1958
stillgelegte Bergwerk "Prinzregent" sowie durch die Kleinzechen "Mischak und Co", "Julius Philipp" und
"Mathildenglück".
Aufgrund der Lagerstättenverhältnisse kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass innerhalb
des Plangebietes möglicherweise auch widerrechtlicher Bergbau durch Dritte oder Bergbau vor der Anlegung von
zeichnerischen Unterlagen (sog. Uraltbergbau) im tagesnahen Bereich umgegangen ist. Die Frage, ob derartiger
Bergbau geführt worden ist, lässt sich erst nach Durchführung entsprechender Erkundungsmaßnahmen (z. B.
Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen) abschließend beantworten.
Innerhalb der Planfläche befinden sich derzeit folgende Tagesöffnungen des Bergbaus:
2586/5702/030 TÖB, 2586/5702/034 TÖB, 2586/5702/035 TÖB, 2586/5702/036 TÖB, 2586/5702/037 TÖB,
2586/5702/113 TÖB, 2586/5702/114 TÖB.
Die Mittelpunktkoordinaten des Bergbaus wurden anhand der vorhandenen Grubenbilder ermittelt. Die
Genauigkeit der Mittelpunktkoordinaten der erfassten stillgelegten Tagesöffnungen des Bergbaus beträgt ca. ± 1,0
m bis ca. ± 25,0 m und ist abhängig von der Genauigkeit des jeweils zugrunde liegenden Grubenbildes sowie
dessen Einpassungsfähigkeit in die heutige Tagessituation.
Angaben über eine Verfüllung und Sicherung der Tagesöffnungen sind nicht vorhanden. Es ist daher davon
auszugehen, dass die Standsicherheit der Schächte nicht gegeben ist. Beim Nachsacken bzw. Einstürzen der
Grubenbaue muss in der näheren Umgebung der Schächte mit einer Absenkung und/oder einem Einbruch der
Tagesoberfläche gerechnet werden. Vor Beginn der Baumaßnahme ist durch Erkundung der tatsächlichen
Lockermassenüberdeckung und der Durchführung von Standsicherheitsuntersuchungen vor Ort, der Nachweis der
Standsicherheit und Senkungsfreiheit der Geländeoberfläche im Bereich der Tagesöffnungen zu erbringen,
gegebenenfalls sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Unabhängig davon ist es erforderlich, bei baulichen
Änderungen und Nutzungsänderungen der Tagesoberfläche in den betroffenen Bereichen bezüglich der
Standsicherheit und des Ausgasungsverhaltens den Bergwerkseigentümer, hier die E.ON AG, Bruchstraße 5c in
45883 Gelsenkirchen zu informieren.
Folgende allgemeingültige Hinweise zur Einwirkungsrelevanz der o. g. umgegangenen bergbaulichen Tätigkeiten
sind derzeit zum jetzigen Zeitpunkt möglich:

Der unter dem Bebauungsplangebiet umgegangene tagesnahe Bergbau, kann die Standsicherheit der
Tagesoberfläche beinträchtigen. Von den verlassenen Tagesöffnungen geht eine erhöhte Gefährdung aus.
Bei der Erstellung von Ingenieurkonstruktionen im Gefährdungsbereich ist die Senkungs- und Setzungsfreiheit der
einwirkungsrelevanten Flächen nachzuweisen. Gleiches gilt auch für die Herstellung von Erschließungs-, Ver- und
Entsorgungsanlagen.
Bei Freiflächen ist die Senkungsfreiheit nachzuweisen. Wird die Senkungsfreiheit nicht nachgewiesen, so sind die
gefährdeten Freiflächen einer dauerhaften Nutzung und der Möglichkeit des Betretens durch bauliche Maßnahmen
zu entziehen.

Artenschutz

Das landwirtschaftliche Gebäude an der Stiepeler Straße, das Zwergfledermäusen als Quartier dient, bleibt
einschließlich seines Umfeldes bis auf Weiteres erhalten. Sollten dennoch bauliche Änderungen an dem Gebäude
notwendig werden, so sind diese Maßnahmen ausschließlich in den Wintermonaten (November-April)
durchzuführen. In dieser Zeit sind die Fledermäuse abwesend und befinden sich in Ihrem Winterquartier. Wenn
nach der Rückkehr aus dem Winterquartier das Gebäude als Quartier nicht mehr zu Verfügung steht, finden die
Zwergfledermäuse im Umfeld ausreichend Ausweichquartiere. Tages- oder Sommerquartiere stellen im
betroffenen Landschaftsraum keinen limitierenden Faktor dar.

� Nach der allgemeinen Lehrmeinung sind Bodenbewegungen auf Grund von Gewinnung, die im tiefen Bereich
geführt wurde, spätestens fünf Jahre nach Einstellung der Gewinnungstätigkeiten abgeklungen. Daher ist mit
bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche aus diesen Gewinnungstätigkeiten nicht mehr zu
rechnen.

� Die innerhalb des Plangebietes im oberflächennahen- bzw. tagesnahen Bereich vorhandenen Hohlräume
und/oder Verbruchzonen können zu einer Setzung der Tagesoberfläche führen.

� Sollten im Bereich der Planfläche möglicherweise im tagesnahen Bereich Hohlräume und/oder
Verbruchzonen infolge widerrechtlichen Abbaus Dritter oder aber Uraltbergbau vorhanden sein, so können
diese eine Absenkung oder einen Einsturz der Tagesoberfläche zur Folge haben.

Baudenkmäler

Belange des Denkmalschutzes werden durch die Planung nicht berührt. Innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes sind keine baulichen Anlagen vorhanden, die in der Denkmallsite der Stadt Bochum eingetragen
sind.

Bestehende Leitungen
Parallel des Fuß- und Radweges entlang der Universitätsstraße verlaufen eine unterirdische "sonstige
Stromversorgungsleitung" sowie eine Fernheizleitung der RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH,
Recklinghausen. Die Leitungen, die den Geltungsbereich nur geringfügig tangieren, werden als unterirdische
Versorgungsleitungen nach § 9 Abs. 6 BauGB und den Bezeichnungen "sonstige Stromversorgungsleitungen" und
"RWE-Fernheizleitung" nachrichtlich übernommen.

Gebäudehöhen von 20 m über Grund

Bei der Überschreitung von Gebäudehöhen von 20,0 m über Grund (über Oberkante Gelände) sind die
Planunterlagen (Bauvorlagen)  vor Erteilung einer Baugenehmigung der Wehrbereichsverwaltung  West,
Wilhelm-Raabe-Straße  46 in 40470 Düsseldorf  zur Prüfung zuzuleiten. Auf die bestehenden Erlasse zu
Beteiligungsverfahren für bauliche Anlagen über 20,0 m über Grund wird verwiesen.

Ersatzaufforstung (s. Nebenzeichnung)

Für den Ausbau der Kreisverkehre muss im südwestlichen Bereich eine Waldfläche von 175 m² in Anspruch ge-
nommen werden.
Die Ersatzaufforstung im Verhältnis 1:2 von 350 m² erfolgt auf dem städtischen Grundstück Gemarkung
Querenburg, Flur 1, Flurstück 733 südwestlich des Friedhofes an der Stiepeler Straße.

Bodenverunreinigungen

Werden im Rahmen der Erdarbeiten Bodenauffälligkeiten, z. B. hinsichtlich Geruch, Farbe, Konsistenz,
Zusammensetzung angetroffen, so ist unverzüglich das Umwelt- und Grünflächenamt - Untere
Bodenschutzbehörde - über die Telefonnummer 0234/910-1112 zu informieren, damit ggf. weiterführende
Maßnahmen hinsichtlich umwelttechnischer Belange abgestimmt und ausgeführt werden können.

Beim Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z. B. für Rahmengrün, Gärten etc., sind die Vorsorgewerte
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhalten. Dies ist durch entsprechende chemische Analytik
zu belegen.

Vor Realisierung einer höherwertigeren Nutzung (z. B. von Kinderspielplätzen) sind eine neue Bewertung und ggf.
weiterführende Untersuchungen gemäß BBodSchV erforderlich. Die erforderlichen Maßnahmen sind mit dem
Umwelt- und Grünflächenamt - Untere Bodenschutzbehörde - abzustimmen.

Bodenschutz

Im Rahmen einer Bebauung ist gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ein schonender Umgang mit den schutzwürdigen
Böden sicherzustellen, die Versiegelung zu minimieren, um die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu
halten.
Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht sind die Anforderungen
des § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie das Merkblatt 44 des LANUV zu
beachten.
Beim Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z.B. für Rahmengrün, Freiflächen etc., sind die
Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhalten. Dies ist durch entsprechende
chemische Analytik zu belegen.
Die im Rahmen der Baumaßnahme anfallenden Auffüllungsmaterialien sind vom gewachsenen Boden zu trennen.
Es gilt zu beachten, dass eine saubere Trennung der Materialien erfolgt, damit eine Vermischung und
Verschlechterung der Materialien auszuschließen ist.

Bebauungsplan Nr. 286 d
- Gesundheitscampus NRW -

Der Bebauungsplan besteht aus diesem
Blatt.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Die Planunterlage entspricht den Anforderun-
gen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung
ist geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand
der Planunterlage ist vom 29.09.2009.

Bochum, den ..........................

Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
I.A.

............................................

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr
der Stadt Bochum hat in der öffentlichen Sitzung
am .......................... (TOP Nr.          ) den Beschluss
zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss ist am ..........................
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom ..........................
bis .......................... durchgeführt worden.

Am .......................... hat eine Bürgerversammlung
stattgefunden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom .......................... um Stellung-
nahme zu dem Planentwurf in der Fassung vom
.......................... gebeten.

Bochum, den ...........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Planentwurf in der Fassung vom .................
............... lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ............................ bis ............................  ein-
schließlich öffentlich aus.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am
..........................  ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Bochum hat gemäß § 10 Abs. 1
BauGB in der öffentlichen Sitzung am ..........................
(TOP Nr.               ) diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

Bochum, den ..........................

.........................................        ..........................................

Oberbürgermeisterin        Schriftführer

IN KRAFT TRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am .......................... ortsüblich
bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in
Kraft.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Für die Erarbeitung des Planentwurfes

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.V.  /  I.A.

..........................................      .......................................
Stadtbaurat        Leiter des Stadtplanungs- 

                 und Bauordnungsamtes

ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der geänderte / ergänzte Planentwurf in der Fassung
vom .......................... lag gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB
in der Zeit vom .......................... bis ..........................
einschließlich erneut öffentlich aus.

Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am
.......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................
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BESCHLUSS DER ÖFFENTL. AUSLEGUNG

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur- und
Stadtentwicklung der Stadt Bochum hat in der
öffentlichen Sitzung am  ..........................
(TOP Nr.       )  die öffentliche Auslegung des
Planentwurfes in der Fassung vom
.......................... beschlossen.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin
I.A.

............................................

Stadt Bochum

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
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Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
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